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16.12.1616 Wolf von Oed schreibt aus Helfenberg an Rudolf: 
 

 Er freut sich, dass Rudolf wieder im Land ist und 
verspricht ihm unter sehr poetischen Wendungen, ihn 
bald zu besuchen ( RVS ) 

 
1616 Kritik an den Mängeln der Keller- und Weinabrechnung 

in Sprinzenstein. Die Rede ist auch von selbst 
angebautem Wein ( RVS ) 

 
1616 Ein unleserlicher Absender hat Rudolf etliche Stücke 

und Gülten verkauft, die er von den Herren von 
Starhemberg zu Lehen hatte, und bittet nun den Herren 
von Starhemberg, Rudolf damit zu belehnen ( RVS ) 

 
2.2.1617 Brief eines Fugger an Rudolf in Sprinzenstein ( RVS ) 
 
3.3.1617 Karl Jörger Freiherr von Tolleth sendet Rudolf eine von 

Gregor Händel, Steuereinnehmer in Oberösterreich, 
ausgestellte Bescheinigung, dass er dem Einnehmer 
3.000 fl bezahlt hat ( RVS ) 

 
9.3.1617 Die Brüder Sprinzenstein schließen einen neuen 

Vermögensteilungsvertrag: 
 

• Die Brüder Rudolf und Simon Hieronymus 
erhalten ungeteilt die Herrschaften Sprinzenstein 
und Neuhaus. 
 

• Die Brüder Johann Florian und Wenzel Reichard 
verzichten auf diese Herrschaften und werden 
finanziell entschädigt. 

 
24.4.1617 Die Brüder Sprinzenstein beschließen in Linz eine 

endgültige Vermögensteilung: 
 

• Rudolf wird alleiniger Besitzer der Herrschaft 
Sprinzenstein und übernimmt auf die Herrschaft 
alle gemeinsamen Schulden. 

 

• Simon Hieronymus wird Herr der Herrschaft 
Neuhaus. 
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